
Mannschaft Trainer



Beitrags- und Mitgliederordnung des SC Borsigwalde 1910 e.V. - 
Jugendabteilung gemäß § 6 Nr. 3 der Vereinssatzung 

§ 1. Grundlage
Grundlage fiir die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist der § 6.3 der Vereinssatzung. Die Beitrags- und Mitgliederordnung regelt die 
Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder im Verein.

§ 2. Beitragspflicht 
Der Mitgliedsbeitrag ist ein Pflicht-Jahresbeitrag der jeweiligen Saison vom 01.07. bis zum 30.06. und ist jeweils zum 01.07. fallig. 
Dieser kann auch in Halbjahres- oder Quartalsraten gezahlt werden. Zahlungen können ausschließlich per Lastschrift beglichen werden. 
Diese Regelung gilt ab dem 01.07.2025. Bei Neueintritt wird der Beitrag inkl. einmaliger Verwaltungsgebühr je nach Zahlungswunsch bis zum 
Ende des aktuellen Quartal, Halbjahr, bzw. Jahres der Saison eingezogen. 

§ 2.1 Beiträge 
a. Der Regel-Jahresbeitrag beträgt 336€, der Halbjahresbeitrag 168€ und der Quartalsbeitrag 84€.

Diese werden jeweils zum Beginn des jeweiligen Zeitraum fallig und per Lastschrift eingezogen.
Für Sozialhilfeempfanger (Bezieher von Arbeitslosengeld I oder II und Kinder/Jugendliche mit Bildungsgutschein) kann eine 
Mitgliedsbestatigung für das Arnt zur Übernahme der Kosten von der Geschaftsstelle ausgestellt werden. 

b. Für passive Mitglieder, die die sportlichen Angebote des Vereins nicht nutzen, betragt der Jahresbeitrag 60,00€.
c. Je ein Trainer, ein Co-Trainer und ein Betreuer pro Jugend-Mannschaft werden, für die Zeit der aktiven Tatigkeit im Verein, als passives 

Mitglied, sowie Je ein Trainer-, und ein Co-Trainer-Kind, welches in der Jugendabteilung des SC Borsigwalde aktiv am Spielbetrieb 
teilnimmt, beitragsfrei geführt.

d. Sollten mehr als zwei Geschwister einer Familie in der Jugendabteilung aktiv Fussball spielen, reduziert sich der Jahresbeitrag ab dem 3. 
aktiven Kind in der Jugendabteilung auf 50%. 

Jedes Mitglied kann nur einer Kategorie zugeordnet werden.

§ 3 Gebühren
a. Für Ein- und Austritt wird jeweils eine Gebühr von 50,00 € erhoben; die Anmeldegebühr ist mit der ersten Zahlung des 

Mitgliedsbeitrags, die Abmeldegebühr mit der letzten Beitragszahlung fällig.
b. Die Mahngebühr beträgt für jedes Schreiben 5,00€. Nach Abschluss des Mahnverfahren wird die Zahlungsforderung zur weiteren 

Geltendmachung von Rechtsansprüchen mit Einhaltung der DSGVO an ein lnkasso-Unternehmen übergeben. 
c. Lastschriftrückbuchungskosten werden dem Mitglied in der Hohe von 10€ pro Rückbuchung in Rechnung gestellt.
d. Die Gebühren von 5€ bei Austritt mit offenen Forderungen werden bei Kündigung dem Mitglied angerechnet.

§ 3 Mitgliederverwaltung und Mitteilungspflicht 
Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die persongeschützten Daten der Mitglieder werden entsprechend dem 
Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.
Das Mitglied verpflichtet sich datenbezogenen Änderungen der Geschaftsstelle unmittelbar mitzuteilen. Wichtige Daten sind u.a. die 
Adress-, Kontakt-, und Kontodaten.

§ 4 Kündigung der Mitgliedschaft
Eine Kündigung kann nur zum 30.06 oder zum 31.12. erfolgen. Diese muss einen Monat vor Halbjahresende, Schriftlich mit Namen und 
Geburtsdatum des Mitgliedes sowie dem Kündigungszeitpunkt erfolgen und als Einschreiben an die Geschaftsadresse eingegangen 
sein. 

Sollte eine Kündigung nicht innerhalb der Frist eines Monats vor Halbjahresende als Einschreiben an die Geschaftsadresse eingegangen sein, 
wird diese als außerordentliche Kündigung gewertet und eine Gebühr in Hohe eines Quartalsbeitrages (84€) erhoben.

Bei Minderjahrigen Mitgliedern ist diese vom gesetzlichen Vormund zu verfassen und zu Unterschreiben.

Kündigungen die nicht den Kündigungsbestimmungen entsprechen, sind unwirksam und werden nicht bearbeitet. 

Das Spielrecht wird erst mit Beendigung der Mitgliedschaft abgemeldet. 

Beschlossen durch die Jahreshauptversammlung der Jugendabteilung am 11.03.2025  



SEPA-Lastschriftmandat

zutreffendes ankreuzen

Bitte Beachten Sie die Beitragsordnung. Bei der ersten Zahlung ist die Verwaltungsgebühr von 50€ anzurechnen.

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)

lch ermächtige den Zahlungsempfänger SC Borsigwalde 1910 Berlin e.V. Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfanger
SC Borsigwalde 1910 Berlin e.V. auf mein Kono gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Mitglied
Name, Vorname:                

Kontoinhaber/-in
Name, Vorname:
 
Straße:

PLZ, Ort:                                          , 

IBAN:

      
                               ,              ,  
 Ort         Datum    Unterschrift Kontoinhaber/-in

Quartalszahlung 84€
(zum 01.07./01.10./01.01./01.04.)

Halbjahreszahlung 168€
(zum 01.07./01.01.)

Jahreszahlung 336€
(zum 01.07.)








